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RS OGH 1979/1/18 13Os75/78
(13Os76/78)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1979

Norm

StGB §111

Rechtssatz

"Dritter" ist nur ein solcher Außenstehender, bei dem oder durch den das Ansehen des Bezichtigten wenigstens der

(abstrakten) Gefahr der Beeinträchtigung der Ehre ausgesetzt ist.

Entscheidungstexte

13 Os 75/78
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